
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/11/2 LVwG-AV-
1057/001-2018

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.11.2018

Rechtssatznummer

4

Entscheidungsdatum

02.11.2018

Norm

WRG 1959 §22 Abs1

WRG 1959 §27 Abs1 litg

WRG 1959 §27 Abs1 lith

VwGVG 2014 §28 Abs3

AVG 1991 §37

Rechtssatz

Der Wegfall des Zwecks einer Wasserbenutzung im Sinne des § 27 Abs 1 lit h WRG 1959 kann auch dann vorliegen,

wenn die bewilligungsgegenständliche Anlage nicht mehr benutzt wird bzw ohne weitere Maßnahmen auch nicht

bewilligungsgemäß benutzt werden kann (vgl VwGH Ra 2015/07/0098).

Schlagworte

Umweltrecht; Wasserrecht; Wasserbenutzungsrecht; Erlöschen; letztmalige Vorkehrungen;
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